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Friedhofssatzung

Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 49 Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes über
das Friedhofs- und Leichenwesen (Bestattungsgesetz) in Verbindung mit
§§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie den §§
2, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der
Gemeinderat am 24. März 1992 die nachstehende Friedhofssatzung be-
schlossen:

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Öffentliche Einrichtung

(1) Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde. Er dient der
Bestattung verstorbener Gemeindeeinwohner und der in der Gemeinde
verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit
unbekanntem Wohnsitz, sowie für Verstorbene, für die ein Wahlgrab nach
§ 12 zur Verfügung steht. In besonderen Fällen kann die Gemeinde die
Bestattung anderer Verstorbener zulassen.
(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften über die Be-
stattung auch für die Beisetzung von Aschen.
(3) Das Gemeindegebiet wird in folgende Bestattungsbezirke eingeteilt:
a) Bestattungsbezirk des Friedhofs Markdorf;
umfasst den Stadtteil Markdorf ohne den Ortsteil Bergheim
b) Bestattungsbezirk des Friedhofs Ittendorf;
umfasst den Stadtteil Ittendorf
c) Bestattungsbezirk des Friedhofs Bergheim;
umfasst die Ortsteile Leimbach, Riedheim und Bergheim
d) Bestattungsbezirk des Friedhofs Hepbach;
umfasst die Ortsteile Hepbach, Stadel und Gangenweiler.
Die Verstorbenen sind auf dem Friedhof des Bestattungsbezirks zu bestat-
ten, in dem sie zuletzt ihren Wohnsitz hatten, sofern sie nicht bei ihrem Tod
ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte eines anderen
Friedhofs hatten. Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen.

II. Ordnungsvorschriften

§ 2
Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof darf nur während der bekannt gegebenen Öffnungszeiten
betreten werden.
(2) Die Gemeinde kann das Betreten des Friedhofes oder einzelner Fried-
hofsteile aus besonderem Anlass untersagen.

§ 3
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu
verhalten. Die Anordnungen des Friedhofpersonals sind zu befolgen.
(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,
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a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art sowie mit Spiel- und Sportgeräten zu
befahren, ausgenommen Kinderwagen und Rollstühlen,
b) während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nähe Arbeiten
auszuführen,
c) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen o-
der zu beschädigen sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigter-
weise zu betreten,
d) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde,
e) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern,
f) Waren und gewerbliche Dienste anzubieten,
g) Druckschriften zu verteilen.
Ausnahmen können zugelassen werden, soweit sie mit dem Zweck des
Friedhofes und der Ordnung auf ihm zu vereinbaren sind.
(3) Die Totengedenkfeiern auf dem Friedhof bedürfen der Zustimmung der
Gemeinde. Sie sind spätestens vier Tage vorher anzumelden.
(4) Zur umweltfreundlichen Entsorgung und Kompostierung müssen Kranz-
unterlagen, Gebinde und dgl. aus verrottbarem Material bestehen.

§ 4
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende bedür-
fen für die Tätigkeit auf dem Friedhof der vorherigen Zulassung durch die
Gemeinde. Sie kann den Umfang der Tätigkeiten festlegen.
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die fachkundig, leis-
tungsfähig und zuverlässig sind. Die Gemeinde kann für die Prüfung der
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit geeignete Nachweise
verlangen, insbesondere dass die Voraussetzungen für die Ausübung der
Tätigkeit nach dem Handwerksrecht erfüllt werden.
Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung eines Berechtigungsscheins; die-
ser ist den aufsichtsberechtigten Personen der Gemeinde auf Verlangen
vorzuzeigen. Die Zulassung wird auf fünf Jahre befristet.
(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Beauftragten haben die Friedhofssat-
zung und die dazu ergangenen Regelungen zu beachten.
(4) Die Gewerbetreibenden dürfen die Friedhofswege nur zur Ausübung
ihrer Tätigkeit und nur mit geeigneten Fahrzeugen befahren. Werkzeuge
und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend oder nur an
den dafür bestimmten Stellen gelagert werden. Bei Beendigung der Arbeit
sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu brin-
gen.
(5) Gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften der Absätze 3 und 4
verstoßen, oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teil-
weise nicht mehr gegeben sind, kann die Gemeinde die Zulassung auf Zeit
oder auf Dauer zurücknehmen oder widerrufen.
(6) Das Verfahren nach Abs. 1 und 2 kann über einen Einheitlichen An-
sprechpartner im Sinne des Gesetzes über Einheitliche Ansprechpartner
für das Land Baden-Württemberg abgewickelt werden; § 42a und §§ 71a
bis 71e des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in der jeweils geltenden
Fassung finden Anwendung.

III. Bestattungsvorschriften
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§ 5
Allgemeines

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Ge-
meinde anzumelden. Wird eine Bestattung in einer früher erworbenen
Wahlgrabstätte beantragt, so ist auf Verlangen der Gemeinde das Nut-
zungsrecht nachzuweisen.
(2) Ort und Zeit der Bestattung werden von der Gemeinde festgesetzt.
Wünsche der Hinterbliebenen und der Geistlichen werden nach Möglichkeit
berücksichtigt.

§ 6
Särge

(1) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß
0,65 m breit sein. Sind in besonderen Fällen größere Särge erforderlich, so
ist die Zustimmung der Gemeinde einzuholen.
(2) Es dürfen nur Särge aus leicht verrottbarem Holz (Weichholz) verwen-
det werden. Harthölzer sind nur als Furniere zugelassen. Ausnahmen sind
bei Toten möglich, die aus dem Ausland überführt werden mussten.
(3) Sterbewäsche und Sargfüllungen aus Kunststoff sind nicht zugelassen.
(4) Urnen und Überurnen müssen aus einem Material bestehen, das inner-
halb der Ruhezeit zersetzbar ist. Bei den Überurnen ist die Zersetzbarkeit
durch eine entsprechende Zertifizierung (Aufkleber o.ä.) für die einzelne
Urne nachzuweisen.

§ 6 a
Konservierte Leichen

Die Bestattung konservierter Leichen ist in den städtischen Friedhöfen nicht
zugelassen. Ausnahmen sind möglich bei Toten, die im Ausland verstorben
sind und nach ausländischen Vorschriften vor der Überführung konserviert
werden mussten.

§ 7
Grabtiefe

(1) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche bis zur
Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne
mindestens 0,40 m.
(2) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens
30 cm starke Erdwände getrennt sein.

§ 8
Ruhezeit

(1) Die Ruhezeit für Personen über 10 Jahre beträgt 25 Jahre, für Kinder
bis zum vollendeten 10. Lebensjahr 15 Jahre, für Aschen 15 Jahre.
(2) Ist zu befürchten, dass Leichen in Metallsärgen oder konservierte Lei-
chen (§§ 6 und 6a) innerhalb der Ruhezeit nicht verwesen, so ist eine län-
gere Ruhezeit festzusetzen.
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§ 9
Umbettungen

(1) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet sonsti-
ger gesetzlicher Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Gemeinde.
Bei Umbettungen von Leichen wird die Zustimmung nur bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes, in den ersten 15 Jahren der Ruhezeit nur bei Vorliegen
eines dringenden öffentlichen Interesses oder eines besonderen Härtefal-
les erteilt. Umbettungen aus einem Reihengrab in ein anderes Reihengrab
oder aus einem Urnenreihengrab in ein anderes Urnenreihengrab sind in-
nerhalb der Gemeinde nicht zulässig. Die Gemeinde kann Ausnahmen zu-
lassen. Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschen-
reste dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Gemeinde in belegte Grab-
stätten umgebettet werden.
(2) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Umbet-
tungen aus einem Reihengrab oder einem Urnenreihengrab der Verfü-
gungsberechtigte, bei Umbettungen aus einem Wahlgrab oder einem Ur-
nenwahlgrab der Nutzungsberechtigte.
(3) In den Fällen des § 21 Abs. 1 und bei Entziehung von Nutzungsrechten
nach § 21 Abs. 1 Satz 4 können Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit
noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in ein Reihengrab oder in ein
Urnengrab umgebettet werden. Im übrigen ist die Gemeinde bei Vorliegen
eines zwingenden öffentlichen Interesses berechtigt, Umbettungen vorzu-
nehmen.
(4) Die Umbettungen lässt die Gemeinde durchführen. Sie bestimmt den
Zeitpunkt der Umbettung.
(5) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an be-
nachbarten Grabstätten und an Anlagen durch die Umbettung entstehen,
haben die Antragssteller zu tragen, es sei denn, es liegt ein Verschulden
der Gemeinde vor.
(6) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen
oder gehemmt.

IV. Grabstätten

§ 10
Allgemeines

(1) Auf den Friedhöfen werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfü-
gung gestellt:
a) Reihengräber für die Erdbestattung von Personen von 10 und mehr Jah-
ren (Reihengrab)
b) Reihengräber für die Erdbestattung von Personen von unter 10 Jahren
(Kindergrab)
c) Reihengräber für die Erdbestattung von Frühgeburten (Frühchengrab)
d) Reihengräber für die Erdbestattung in einem Rasengrab (Rasenreihen-
grab)
e) Reihengräber zur Urnenbeisetzung in der Erde (Urnenreihengrab)
f) Reihengräber zur anonymen Urnenbeisetzung in einem Rasengrab (a-
nonymes Rasenurnengrab)
g) Wahlgräber für die Erdbestattung (Wahlgrab)
h) Wahlgräber für die Erdbestattung in einem Rasengrab (Rasenwahlgrab)
i) Wahlgräber zur Urnenbeisetzung in der Erde (Urnenwahlgrab)
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j) Wahlgräber zur Urnenbeisetzung in einem Rasengrab (Rasenurnen-
grab)
k) Wahlgräber zur Urnenbeisetzung in einer Mauernische (Urnenkammer)
Einzelne Arten von Grabstätten werden nur auf bestimmten Friedhöfen an-
geboten.
(2) Die Maße der Grabstätten werden von der Gemeinde bei der Anlage
der Grabfelder bestimmt.
(3) Alle Grabstätten verbleiben im Eigentum der Gemeinde. Rechte Dritter
an ihnen bestehen nur nach dieser Satzung.
(4) Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in einer bestimmten
Lage sowie auf Veränderung oder Unveränderlichkeit der Umgebung be-
steht nicht.
(5) Grüfte und Grabgebäude sind nicht zulässig.

§ 11
Reihengräber

(1) Reihengräber sind Grabstätten für die Erdbestattung oder die Beiset-
zung von Urnen, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer
der Ruhezeit zugeteilt werden. Eine Verlängerung der Ruhezeit ist nicht
möglich. Verfügungsberechtigter ist - sofern keine andere ausdrückliche
Festlegung erfolgt - in nachstehender Reihenfolge
1. wer für die Bestattung sorgen muss (§ 31 Abs. 1 Bestattungsgesetz),
2. wer sich dazu verpflichtet hat,
3. der Inhaber der tatsächlichen Verfügungsgewalt.
(2) In jedem Reihengrab kann nur eine Leiche / Urne bestattet werden. Ei-
ne zusätzliche Beisetzung von Urnen (Zubettung) ist in einem belegten
Reihengrab für Erdbestattungen nur möglich, wenn die Mindestruhefrist
gemäß den Regelungen des Bestattungsgesetzes gewährleistet ist.
(3) Ein Reihengrab kann auch nach Ablauf der Ruhezeit nicht in ein Wahl-
grab umgewandelt werden.

§ 12
Wahlgräber

(1) Wahlgräber sind Grabstätten für die Erdbestattung oder die Beisetzung
von Urnen, an denen auf Antrag ein öffentlich-rechtliches Nutzungsrecht
auf bestimmte Zeit verliehen wird. Nutzungsberechtigter ist die durch die
Verleihung bestimmte Person. Über den Erwerb des Nutzungsrechts wird
eine Urkunde ausgestellt.
(2) Nutzungsrechte an Wahlgräbern werden auf Antrag zunächst auf die
Dauer der Ruhezeit nach § 8 verliehen. Sie können nur anlässlich eines
Todesfalles verliehen werden. Das Nutzungsrecht entsteht mit der Zahlung
der Grabnutzungsgebühr.
(3) Wahlgräber können ein- oder mehrstellige Gräber sein. An einem
Wahlgrab mit mehr als zwei Grabstellen wird das Nutzungsrecht nur aus-
nahmsweise eingeräumt.
(4) Das Nutzungsrecht kann verlängert werden, und zwar um ganze Jahre
bis maximal 25 Jahre, gerechnet ab dem Antragsdatum. Der Antrag ist vom
Nutzungsberechtigten vor Ablauf der Nutzungszeit zu stellen. Die Fried-
hofsverwaltung kann an die Erneuerung des Nutzungsrechts die Bedingung
knüpfen, dass das Grab beim nächsten Bestattungsfall nach den dann gel-
tenden Gestaltungsrichtlinien angelegt wird.
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(5) Das bestehende Nutzungsrecht muss verlängert werden, wenn in einem
vorhandenen Wahlgrab eine Bestattung oder die Zubettung einer Urne vor-
genommen werden soll und die vorgeschriebene Ruhezeit dadurch die bis-
herige Nutzungsdauer des betreffenden Wahlgrabes übersteigt. Die Ver-
längerung - bei Mehrfachgräbern für sämtliche Grabstellen - wird bis zu
dem Zeitpunkt, zu dem diese Ruhezeit endet, vorgenommen.
(6) Ein Anspruch auf Verleihung, Verlängerung oder erneute Verleihung
von Nutzungsrechten besteht nicht.

§ 12 a
Urnenstätten

(1) Urnenstätten dienen ausschließlich der Beisetzung von Urnen und
können entweder Reihengräber nach § 11 oder Wahlgräber nach § 12 sein.
Unter den Begriff „Urnenstätten“ fallen die in § 10 Abs. 1 Buchstabe e), f) 
und i) bis k) genannten Gräberarten. Die Anzahl der Urnen, die beigesetzt
werden können, richtet sich nach der Art der Grabstätte.
(2) In Urnenwahlgräbern nach § 10 Abs. 1 Buchstabe i) und in Rasenur-
nengräbern nach § 10 Abs. 1 Buchstabe j) können bis zu drei Urnen bei-
gesetzt werden.
(3) In Urnenkammern nach § 10 Abs. 1 Buchstabe k) können bis zu 3 Ur-
nen beigesetzt werden.

V. Grabmale und sonstige Grabausstattungen

§ 13
Allgemeines

(1) Auf den Friedhöfen der Stadt gilt der allgemeine Gestaltungsgrundsatz.
Die weitergehenden Gestaltungsvorschriften des § 15 gelten auf dem
Friedhof
a) Markdorf in den Feldern A/V, VIII, N/T, E/1-5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17,
b) Bergheim in Feld E.
Diese Gräberfelder sind in der Anlage 3 gekennzeichnet.
(2) Bei der Zuweisung einer Grabstätte bestimmt der Antragsteller, ob die
Grabstätte in einem Grabfeld mit solchen Gestaltungsvorschriften liegen
soll.

§ 14
Allgemeiner Gestaltungsgrundsatz

(1) Gräber und Grabmale sind so zu gestalten, dass sie sich in den jeweili-
gen Friedhof einfügen. Sie müssen der Würde des Ortes entsprechen.
(2) Für die Abmessungen der Grabmale gelten die in der Anlage 2 festge-
legten Grabmalgrößen.

§ 15
Grabfelder mit Gestaltungsvorschriften

(1) Bei Grabstätten mit Gestaltungsvorschriften werden bei den Grabmalen
und der Bepflanzung der Grabstätten höhere Anforderungen an ihre Ges-
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taltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung gestellt. Im Einzel-
nen gelten die in Abs. 2 bis 7 aufgeführten Regelungen.
(2) Standardgräber für Erdbestattungen:
1. Als Werkstoffe für Grabmale sind Naturstein, Holz oder Metall zu ver-

wenden. Für ein Grabmal dürfen höchstens zweierlei Werkstoffe ver-
wendet werden.

2. Steingrabmale sollen aus einem Stück hergestellt sein und dürfen kei-
nen sichtbaren Sockel haben.

3. Grababdeckplatten sind nicht zugelassen.
4. Grabeinfassungen jeder Art, auch aus Pflanzen, sind nicht zulässig.
5. Einzelne Trittplatten innerhalb der Grabstätten sind nur in der Anzahl

zulässig, wie sie zur Begehung mehrstelliger Gräber notwendig sind;
sie müssen aus demselben Material wie das Grabmal oder der von der
Gemeinde verlegten Platten sein. Die Bepflanzungsfläche darf durch
Platten nicht wesentlich eingeengt werden.

6. Bei Plattenbelägen zwischen den Gräbern dürfen die Grabbeete nicht
höher als die Platten sein.

7. Die gesamte Grabfläche ist gärtnerisch zu gestalten.
8. Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig und nicht auf der Vorder-

seite des Grabmals angebracht werden.
(3) Rasengräber für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen:
1. Als Werkstoffe für Grabmale sind Naturstein, Holz oder Metall zu ver-

wenden. Für ein Grabmal dürfen höchstens zweierlei Werkstoffe ver-
wendet werden.

2. Die Pflege der Rasengräber obliegt der Gemeinde. In der Pflege sind
außer den laufenden Arbeiten (Mähen etc.) auch die Anlage des Ra-
sens und gegebenenfalls die Auffüllung bei Absenkungen im Laufe der
Nutzungszeit enthalten.

3. Um jedes Grabmal ist ein 10 cm breiter Pflasterstreifen als Mähkante
herzustellen.

4. Grabeinfassungen–auch aus Pflanzen- dürfen nicht errichtet werden.
5. Grabausstattungen (z.B. Weihwasserkessel, Grableuchten) dürfen nur

innerhalb des Pflanzbeetes angebracht werden.
6. Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig und nicht auf der Vorder-

seite des Grabmals angebracht werden.
(4) Anonyme Rasenurnengräber:

1. Die Errichtung eines Grabmals oder die Anbringung von Einfassungen,
auch aus Pflanzen, ist nicht zulässig.

2. Eine Kennzeichnung oder Bepflanzung der Grabstätte ist nicht zulässig.
(5) Gärtnerisch gestaltete Urnengräber:
1. Die Überlassung eines Nutzungsrechtes erfolgt nur gegen den Nach-

weis eines für die Dauer des Nutzungsrechtes bestehenden Grabpfle-
gevertrages mit der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner.

2. Die Grabpflege erfolgt ausschließlich durch den von der Genossen-
schaft beauftragten Gärtnereibetrieb.

3. Grabmale dürfen nur in liegender Form errichtet werden.
4. Grabeinfassungen dürfen nicht errichtet werden.
(6) Urnenkammern:
1. Urnenkammern dürfen nur mit den von der Gemeinde beschafften

Schriftplatten ausgestattet werden.
2. Das Anbringen von Gesimsen, Blumenvasen, Blumenschmuck, Pflanz-

gefäßen, Grablichtern u.ä. ist nicht zulässig.
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3. Aufgesetzte Schriften und Ornamente sowie Befestigungsteile müssen
aus nichtoxidierenden Materialien bestehen.

(7) Frühchengrab:
1. Grabmale dürfen nur in liegender Form errichtet werden.
2. Grabeinfassungen dürfen nicht angebracht werden.
(8) Für die Abmessungen der Grabmale und Pflanzbeete gelten die in der
Anlage 2 festgelegten Größen.
(9) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, unbefugt errichtete Grabausstat-
tungen zu entfernen; eine Aufbewahrungspflicht besteht nicht.
(10) Die Gemeinde kann Ausnahmen von den Vorschriften der Absätze 1
bis 7 aus künstlerischen Gründen zulassen.

§ 16
Genehmigungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorhe-
rigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. Ohne Zustimmung sind bis
zur Dauer von zwei Jahren nach der Bestattung oder Beisetzung provisori-
sche Grabmale als Holztafeln bis zur Größe 15 X 30 cm und Holzkreuze
zulässig.
(2) Dem Antrag ist die Zeichnung über den Entwurf des Grabmals im Maß-
stab 1 : 10 zweifach beizufügen. Dabei ist das zu verwendende Material,
seine Bearbeitung, der Inhalt und die Anordnung der Schrift, der Ornamen-
te und der Symbole sowie die Fundamentierung anzugeben. Soweit erfor-
derlich, kann die Gemeinde Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und
der Symbole im Maßstab 1 : 1 unter Angabe des Materials, seiner Bearbei-
tung und der Form verlangen. In besonderen Fällen kann die Vorlage eines
Modells oder das Aufstellen einer Attrappe auf der Grabstätte verlangt wer-
den.
(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen Grabausstattun-
gen bedürfen ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Ge-
meinde. Abs. 2 gilt entsprechend.
(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige Grab-
ausstattung nicht innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der Zustim-
mung errichtet worden ist.
(5) Wird ein Grabmal oder eine Grabausstattung ohne Zustimmung der
Stadt errichtet, geändert oder nicht nach den vorgelegten Entwürfen ausge-
führt, kann die Stadt die Beseitigung oder Änderung innerhalb einer ange-
messenen Frist verlangen. Kommt der Verpflichtete diesem Verlangen
nicht nach, kann die Stadt die Beseitigung oder Änderung auf dessen Kos-
ten vornehmen.

§ 17
Grabmale

(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen sind nach den allgemein
anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren und zu befestigen.
Für die Errichtung der Grabmale gilt die Richtlinie des Bundesinnungsver-
bandes des Deutschen Steinmetz-, Steinbildhauer- und Holzbildhauer-
handwerks (BIV-Richtlinie April 2007).
(2) Werden Grabstellen mit einer Abdeckplatte ganz oder teilweise verse-
hen, muss zwischen Humusschicht und Steinplatte eine 2 cm breite Luftfu-
ge dauerhaft vorhanden sein.
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§ 18
Unterhaltung

(1) Die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen sind dauernd in
würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten und entsprechend zu
überprüfen. Verantwortlich dafür ist bei Reihengrabstätten und Urnenrei-
hengrabstätten der Verfügungsberechtigte, bei Wahlgrabstätten und Ur-
nenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte.
(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen und sonstigen Grabaus-
stattungen gefährdet, so sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen
verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzug kann
die Gemeinde auf Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen
(z.B. Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der ord-
nungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Gemeinde nicht
innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, so
ist die Gemeinde berechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun
oder nach dessen Anhörung das Grabmal oder die sonstige Grabausstat-
tung zu entfernen. Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, diese Sachen aufzu-
bewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht zu ermitteln, so
genügt ein sechswöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Die Verantwortlichen
sind für jeden Schaden haftbar, der durch nicht verkehrssichere Grabmale
oder sonstige Grabausstattungen verursacht wird.

§ 19
Entfernung

(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen dürfen vor Ablauf der Ruhe-
zeit oder des Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung
der Gemeinde von der Grabstätte entfernt werden.
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale
und die sonstigen Grabausstattungen zu entfernen. Wird diese Verpflich-
tung trotz schriftlicher Aufforderung der Gemeinde innerhalb einer jeweils
festzusetzenden angemessenen Frist nicht erfüllt, so kann die Gemeinde
die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen im Wege der Ersatz-
vornahme nach dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz selbst ent-
fernen; § 18 Abs. 2 Satz 5 ist entsprechend anwendbar. Die Gemeinde ist
zur Aufbewahrung nicht verpflichtet.

VI. Herrichten und Pflege der Grabstätten

§ 20
Allgemeines

(1) Alle Grabstätten müssen der Würde des Ortes entsprechend hergerich-
tet und dauernd gepflegt werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind von
den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen ab-
zulagern.
(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind
dem Gesamtcharakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des
Friedhofteils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Bei Plattenbe-
lägen zwischen den Gräbern (§ 15 Abs. 6) dürfen die Grabbeete nicht hö-
her als die Platten sein. Die Grabstätten dürfen nur mit solchen Pflanzen
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bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen
nicht beeinträchtigen.
(3) Für das Herrichten und für die Pflege der Grabstätte hat der nach § 18
Abs. 1 Verantwortliche zu sorgen. Die Verpflichtung erlischt erst mit dem
Ablauf der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechtes.
(4) Die Grabstätten müssen innerhalb von 6 Monaten nach der Belegung
hergerichtet sein.
(5) Die Grabstätten sind nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrech-
tes abzuräumen. § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
(6) Das Herrichten, die Unterhaltung oder jede Veränderung der gärtneri-
schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich der Ge-
meinde.
(7) In Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften (§ 15) ist die
gesamte Grabfläche zu bepflanzen. Ihre gärtnerische Gestaltung muss den
erhöhten Anforderungen entsprechen und auf die Umgebung abgestimmt
werden; nicht zugelassen sind insbesondere Bäume und großwüchsige
Sträucher sowie Grabgebinde aus künstlichen Werkstoffen.

§ 21
Vernachlässigung der Grabpflege

(1) Wird eine Grabstätte nicht hergerichtet oder gepflegt, so hat der Ver-
antwortliche (§ 18 Abs. 1) auf schriftliche Aufforderung der Gemeinde die
Grabstätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in
Ordnung zu bringen. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne
weiteres zu ermitteln, so genügt ein dreimonatiger Hinweis auf der Grab-
stätte. Wird die Aufforderung nicht befolgt, so können Reihengrabstätten
und Urnenreihengrabstätten von der Gemeinde abgeräumt, eingeebnet und
eingesät werden. Bei Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten kann die
Gemeinde in diesem Fall die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberech-
tigten in Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädi-
gung entziehen. In dem Entziehungsbescheid ist der Nutzungsberechtigte
aufzufordern, das Grabmal und die sonstigen Grabausstattungen innerhalb
von 3 Monaten nach Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu ent-
fernen.
(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend.
Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht be-
kannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so kann die Gemeinde den
Grabschmuck entfernen. Sie ist zu einer Aufbewahrung nicht verpflichtet.
(3) Zwangsmaßnahmen nach Abs. 1 und 2 sind dem Verantwortlichen vor-
her anzudrohen.

VII. Benutzung der Leichenhalle

§ 22
Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung
und steht für Bestattungsfeiern zur Verfügung. Sie darf nur in Begleitung
des Friedhofspersonals oder mit Zustimmung der Gemeinde betreten wer-
den.
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(2) Sofern keine gesundheitlichen oder sonstigen Bedenken bestehen,
können die Angehörigen den Verstorbenen während der festgesetzten Zeit
sehen.

VIII. Haftung, Ordnungswidrigkeiten

§ 23
Haftung

(1) Der Gemeinde obliegen keine über die Verkehrssicherungspflicht hi-
nausgehenden Obhuts- und Überwachungspflichten. Die Gemeinde haftet
nicht für Schäden, die durch nichtsatzungsgemäße Benutzung des Fried-
hofs, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch
Tiere entstehen. Im übrigen haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz und gro-
ber Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt.
(2) Verfügungsberechtigte und Nutzungsberechtigte haften für die schuld-
haft verursachten Schäden, die infolge einer unsachgemäßen oder den
Vorschriften der Friedhofssatzung widersprechenden Benutzung oder eines
mangelhaften Zustandes der Grabstätten entstehen. Sie haben die Ge-
meinde von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher
Schäden geltend gemacht werden. Gehen derartige Schäden auf mehrere
Verfügungsberechtigte oder Nutzungsberechtigte zurück, so haften diese
als Gesamtschuldner.
(3) Absatz 2 findet sinngemäß Anwendung auf die nach § 4 zugelassenen
Gewerbetreibenden, auch für deren Bedienstete.

§ 24
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Abs. 3 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. den Friedhof entgegen der Vorschrift des § 2 betritt,
2. sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält
oder die Weisungen des Friedhofspersonals nicht befolgt (§ 3 Abs. 1 und
2),
3. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausübt (§ 4
Abs. 1),
4. als Verfügungs- oder Nutzungsberechtigter oder als Gewerbetreibender
Grabmale und sonstige Grabausstattungen ohne oder abweichend von der
Genehmigung errichtet, verändert (§ 16 Abs. 1 und 3) oder entfernt ( § 19
Abs. 1),
5. Grabmale und sonstige Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem
Zustand hält (§ 18 Abs. 1).

IX. Bestattungsgebühren

§ 25
Erhebungsgrundsatz

Für die Benutzung der gemeindlichen Bestattungseinrichtungen und für
Amtshandlungen auf dem Gebiet des Leichen- und Bestattungswesens
werden Gebühren nach den folgenden Bestimmungen erhoben.
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§ 26
Gebührenschuldner

(1) Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren ist verpflichtet
1. wer die Amtshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorge-
nommen wird;
2. wer die Gebührenschuld der Gemeinde gegenüber durch schriftliche Er-
klärung übernommen hat oder für die Gebührenschuld eines anderen kraft
Gesetzes haftet.
(2) Zur Zahlung der Benutzungsgebühr ist verpflichtet
1. wer die Benutzung der Bestattungseinrichtung beantragt;
2. wer die Bestattungskosten zu tragen hat (§ 1968 BGB).
(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 27
Entstehung und Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Gebührenschuld entsteht
a) bei Verwaltungsgebühren mit der Beendigung der Amtshandlung,
b) bei Benutzungsgebühren mit der Inanspruchnahme der Bestattungsein-
richtungen und bei Grabnutzungsgebühren mit der Verleihung des Nut-
zungsrechts.
(3) Die Verwaltungsgebühren werden mit der Bekanntgabe der Gebühren-
festsetzung an den Gebührenschuldner, die Grabnutzungsgebühren für
Wahlgräber mit der Aushändigung der Urkunde über die Verleihung des
Nutzungsrechts und die übrigen Benutzungsgebühren einen Monat nach
Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung fällig.

§ 28
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

(1) Die Höhe der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren richtet sich nach
dem als Anlage 1 zu dieser Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis.
(2) Ergänzend findet die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsge-
bühren (Verwaltungsgebührenordnung) in der jeweiligen Fassung entspre-
chend Anwendung.

X. Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 29
Alte Rechte

Bei Wahlgräbern, über die die Gemeinde vor Inkrafttreten der Satzung ver-
fügt hat, richten sich die Nutzungsrechte nach den bisherigen Vorschriften.

§ 30
Inkrafttreten

Anlagen
1. Gebührenverzeichnis
2. Regelungen über die Grabmalgröße und die Größe der Pflanzbeete

auf Rasengräbern
3. Lageplan für die Grabfelder mit Gestaltungsvorschriften
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Gebührenverzeichnis zur Friedhofssatzung Markdorf
gültig ab 1. Januar 2010

Nr. Gebührenart / Leistungsbeschreibung Gebührensatz in Euro

abweichend auf dem Friedhof

Bergheim Hepbach Ittendorf

1 Verwaltungsgebühren

1.1 Ausstellung eines Leichenpasses 25,00

1.2 Unbedenklichkeitsbescheinigung für Feuerbestattung 10,00

1.3 Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen, Aschen und Gebei-
nen

100,00

1.4 Zulassung von Gewerbetreibenden

1.4.1 befristet 15,00

1.4.2 unbefristet 50,00

1.5 Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmals für

1.5.1 Reihen- und Wahlgräber (Einzelgrabfläche) 25,00

1.5.2 Mehrstellige Gräber 35,00

1.5.3 Urnengräber 25,00

2 Bestattungsgebühren

2.1 Erdbestattung (Grundgebühr)

Mit der Grundgebühr sind abgegolten die Tätigkeit der Ver-
waltung, des Bestattungsordners, das Öffnen und Schließen des
Grabes, die Bestattung sowie der Transport der Kränze zum
Grab. Sie beträgt für

2.1.1 Erwachsene und Kinder über 10 Jahre 600,00

2.1.2 Kinder bis 10 Jahre im Kinderfeld 450,00

2.2 Urnenbeisetzung (Grundgebühr)

Mit der Grundgebühr sind abgegolten die Tätigkeit der Verwal-
tung, des Bestattungsordners, das Öffnen und Schließen des
Grabes bzw. der Kammer, die Bestattung sowie der Transport
der Kränze zum Grab. Sie beträgt

2.2.1 im Urnengrab 370,00

2.2.2 in der Urnenkammer 300,00

3 Grabnutzungsgebühren

3.1 Überlassung eines Reihengrabes

3.1.1 Erdbestattung

3.1.1.1 Erwachsene und Kinder über 10 Jahre 1000,00 800,00 800,00 700,00

3.1.1.2 Kinder bis 10 Jahre 350,00

3.1.1.3 Frühgeburten 300,00

3.1.1.4 Rasenreihengrab 1000,00

3.1.2 Urnenbeisetzungen
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3.1.2.1 Urnenreihengrab 500,00 400,00 400,00 400,00

3.1.2.2 Urnenreihengrab (anonym) 280,00

3.2 Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten

3.2.1 Wahlgrab, je Einzelgrabstelle 1800,00 1600,00 1600,00

3.2.2 Rasenwahlgrab für Körperbestattungen, je Einzelgrabstelle 1200,00

3.2.3 Urnenwahlgrab, je Einzelgrabstelle 600,00 500,00 500,00 500,00

3.2.4 Rasenwahlgrab für Urnenbestattungen, je Einzelgrabstelle 700,00

3.2.5 Urnenwahlgrab mit gärtnerischer Gemeinschaftsnutzung, je Ein-
zelgrabstelle

700,00

3.2.6 Urnenwahlkammer (bis zu 3 Urnen) 1500,00 1450,00

3.2.7 Pflegezuschlag: Bei den Grabstellen Ziffern 3.1.1.4 und 3.2.2
wird für die Rasenpflege auf die Dauer von 25 Jahren, welche
zwingend durch die Stadt erfolgen muss, ein Pflegezuschlag in
Höhe von 450,00€ erhoben; bei den Grabstellen Ziffer 3.2.4 wird 
für die Rasenpflege auf die Dauer von 15 Jahren, welche zwin-
gend durch die Stadt erfolgen muss, ein Pflegezuschlag in Höhe
von 135,00€ erhoben.

3.2.8 Verleihung für eine abweichende Nutzungsdauer anteilig nach
dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdau-
er. Angefangene Jahre werden voll berechnet.

4 Gebühren für sonstige Leistungen

4.1 Sargträger, pro Person 60,00

4.2.1 Benutzung der Aussegnungshalle 220,00

4.2.2 Benutzung der Leichenhalle, bis zu 3 Tagen 190,00

4.2.3 Benutzung ab dem 4. Tag, je Tag 75,00

4.2.4 Kühlzelle, je Tag 75,00

4.2.5 Benutzung des Vorbereitungsraums (Sektionsraum) 60,00

4.2.6 Benutzung der Friedhofskapelle 110,00 110,00 110,00

4.2.7 Benutzung der Orgel 45,00

4.3 Ausgrabung von Leichen

4.3.1 Erwachsene und Kinder über 10 Jahre 1900,00

4.3.2 Kinder (bis zu 10 Jahre) 1600,00

4.4 Ausgrabung von Urnen

4.4.1 Ausgrabung einer Urne 240,00

4.5 Verlegung von Trittplatten

4.5.1 Gräber für Erdbestattungen 220,00

4.5.2 Urnengräber 110,00

4.6 Zuschlag für die Bestattung anderer Verstorbener im Sinne des §
1 Abs. 1 Satz 3 auf die Gebühr nach Ziffer 3.1 bis 3.2.8. Vom
Zuschlag sind befreit:

100%

a) Verstorbene, die vor ihrem Tod außerhalb der Stadt Markdorf
in einem Heim, einer Anstalt oder einer ähnlichen Einrichtung
Wohnung genommen haben, jedoch unmittelbar davor in Mark-
dorf wohnhaft waren;
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b) Nutzungsberechtigte eines Wahlgrabes, die früher in Markdorf
gewohnt haben und hier in dieser Zeit ein Grabnutzungsrecht für
sich oder den Ehegatten erworben haben.

5 Sonderfälle

Alle hier nicht vorgesehenen Leistungen werden von Fall zu Fall
kostenecht unter Berücksichtigung eines 15%-igen Verwaltungs-
kostenzuschlages abgerechnet.
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2. Regelungen über die
a) Grabmalgrößen
b) Größe der Pflanzbeete auf Rasengräbern

Abmessungen
(Höhe x Breite)

max.

Ansichtsfläche
max.

1 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze
(§ 14 Abs. 2)

1.1 Grabmale

1.1.1 Standardgräber für Erdbestattungen
1.1.1.1 einstellig 0,75 m²
1.1.1.2 einstellig (Kinder) 80 x 40 cm
1.1.1.3 mehrstellig 1,50 m²

2 Besondere Gestaltungsvorschriften
(§ 15 Abs. 2, 3, 5)

2.1 Grabmale

2.1.1 Standardgräber für Erdbestattungen
2.1.1.1 einstellig 0,60 m²
2.1.1.2 mehrstellig 1,15 m²

2.1.2 Rasengräber für Erdbestattungen
2.1.2.1 liegende Grabmale
2.1.2.1.1 einstellig 80 x 60 cm
2.1.2.1.2 mehrstellig 80 x 60 cm
2.1.2.2 stehende Grabmale
2.1.2.2.1 einstellig 120 x 60 cm
2.1.2.2.2 mehrstellig 120 x 150 cm 1,15 m²

2.1.3 Rasengräber für Urnenbeisetzungen
2.1.3.1 liegende Grabmale 60 x 40 cm
2.1.3.2 stehende Grabmale 100 x 40 cm

2.1.4 Urnengrab mit gärtnerischer Gestaltung
2.1.4.1 liegende Grabmale 60 x 40 cm

2.1.5 Frühchengräber
2.1.5.1 liegende Grabmale 40 x 40 cm

2.2 Pflanzbeete

2.2.1 Rasengräber für Erdbestattungen
2.2.1.1 einstellig 80 x 60 cm
2.2.1.2 mehrstellig 80 x 100 cm
2.2.2 Rasengräber für Urnenbeisetzungen 60 x 40 cm
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Anlage 3 a

Abb.: Friedhof Markdorf–Grabfelder mit Gestaltungsvorschriften
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Anlage 3 b

Abb.: Friedhof Bergheim - Grabfelder mit Gestaltungsvorschriften
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Anhang: Daten der Satzung

Beschluss-
datum

Ausfertigungs-
datum

Öffentl. Bekannt-
machung im
Amtsblatt Markdorf

Inkrafttreten
Datum

Nr. Datum

Satzung 24.03.1992 25.03.1992 15 10.04.1992 01.07.1992
Änderung 25.10.2000 26.10.2000 44 03.11.2000 04.11.2000
Änderung 13.11.2001 14.11.2001 47 23.11.2001 01.01.2002
Änderung 11.06.2007 12.06.2007 24 15.06.2007 16.06.2007
Änderung 27.01.2009 28.01.2009 5 30.01.2009 01.02.2009
Änderung 22.09.2009 23.09.2009 42 16.10.2009 28.12.2009


